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 Veröffentlicht am 24.06.2003

Norm

EO §371 Z1

ZPO §396 D

ZPO §442

Rechtssatz

Der Bewilligung der Sicherstellungsexekution nach § 371 Z 1 EO steht auch dann kein Hindernis entgegen, wenn der

Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil mit einer dagegen erhobenen Berufung (mit oder ohne Reihung) kumuliert

wird (mit ausführlicher Begründung).
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